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Mediation / Fragen 

Sehr geehrter Herr Rutz 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 7. Dezember 2008 betreffend der eingeleiteten Mediation. Wie 
Sie uns mitteilen, ist die Kindsmutter nicht bereit, mit dem Mediator Mikail Kamel zusammen zu arbeiten. 

Wir werden die Kindsmutter deshalb auffordern, uns einen Vorschlag für einen Mediator zu unterbreiten. 
Eine erfolgreiche Mediation setzt allerdings voraus, dass beide Parteien bereit sind, aufeinander zuzu-
gehen. Ist diese Bereitschaft weder auf der einen noch auf der anderen Seite vorhanden, wird eine Me-
diation zwangsläufig scheitern. 

In Bezug auf Ihre Fragen am Schluss Ihres Schreibens vom 07. Dezember 2008 können wir Ihnen fol-
gende Antworten geben: 

1. Die Beistandschaft für Ihre Kinder wurde von der Vormundschaftsbehörde mit Beschluss vom 15. 
Dezember 2005 aufgehoben und der Beistand wurde von seiner Verantwortung entlastet. Der dies 
bezügliche Beschluss samt einer Kopie des Berichtes wurde Ihnen Anfangs 2006 zugestellt. 

2. Unseres Wissens wurde für Sie nie eine vormundschaftliche Massnahme angeordnet. Aus diesem 
Grund ist Stephan Trösch auch nicht Ihr Vormund. 

3. Gemäss den uns vorliegenden Akten sind Sie und die Kindsmutter seit dem 26. Juni 2006 geschie- 
den. Das Urteil ist am 22. Januar 2007 in Rechtskraft erwachsen und wurde der Vormundschaftsbe- 
hörde am 12. Februar 2007 zugestellt. Andere Daten sind uns nicht bekannt. 

Gerne hoffen wir Ihnen mit diesen Angaben geholfen zu haben. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Mit freundlichen Grüssen 

ERBSCHAFTS- UND VORMUNDSCHAFTSAMT 

NEUHAUSEN AM RHEINFALL 

Lucien Brühlmann, Leiter. 

 

Kopie z. K. an: 
F. Brenn, Präsidentin der Vormundschaftsbehörde 
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Anm. J. R: In Dok. 128.2 und 664 bedient sich 
Polizeiposten-Chef Peter Kienzle in seinem Rapport der 
üblen Nachrede und betrügerischen Amtswillkür: „Stephan 
Trösch, Amtsvormund des Beklagten.“ 6 Jahre habe ich 
vergeblich auf meiner Rehabilitation beharrt! 

http://rutzkinder.ch/pers/128%20u.%20664%20als%20bevormundet%20und%20geschieden%20von%20Gemeinde%20verleumdet.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/128%20u.%20664%20als%20bevormundet%20und%20geschieden%20von%20Gemeinde%20verleumdet.pdf

